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Gestützt auf § 47 Absatz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai, 1970 erlässt die 
Einwohnergemeindeversammlung Hemmiken ein Reglement über die Kinder- und 
Jugendzahnpflege. 
 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Geltungsbereich 

 
1 Dieses Reglement enthält die ergänzenden kommunalen Bestimmungen zum 

Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz vom 19. September, 1996. 
 

§ 2 Zuständigkeit des Gemeinderates 

 
1 Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Kinder- und Jugendzahnpflege aus und 

erfüllt die gesetzlichen Aufgaben, die der Gemeinde im Zusammenhang mit dem 
Ausschluss nicht geeigneter Zahnärzte und Zahnärztinnen (§ 4 Abs. 3 Kinder- und 
Jugendzahnpflegegesetz) und dem Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von 
der Subventionierung (§ 11 Abs. 2 Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz) übertragen 
sind. 

 
2 Der Gemeinderat wählt einen Leiter bzw. eine Leiterin der Kinder- und 

Jugendzahnpflege. 

 

§ 3 Administrative Belange 

 
Für die kommunalen administrativen Belange der Kinder- und Jugendzahnpflege, die 
dem Gemeinderat nicht übertragen sind, ist der Leiter oder die Leiterin der Kinder- 
und Jugendzahnpflege zuständig.  

 

§ 4 Aufgaben des Leiters bzw. der Leiterin der Kinder- und Jugendzahnpflege 

 
Der Leiter bzw. die Leiterin orientiert die Eltern der in den Kindergarten bzw. in die 
Schule eintretenden Kinder und die Eltern neu zuziehender Kinder über die Kinder- 
und Jugendzahnpflege und erfasst die Beitretenden und deren Zahnarztwahl. 

 

§ 5 Aufgaben der Eltern 

 
Die Eltern melden den entsprechenden Stellen  

 den Beitritt zur Kinder- und Jugendzahnpflege oder den Austritt daraus,  

 den gewählten Zahnarzt oder die gewählte Zahnärztin sowie allfällige 
Änderungen in dieser Zahnarztwahl. 
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B. Finanzielles 

 

§ 6 Beitragsleistungen 

 
Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern sind deren finanzielle 
Leitungs- kraft und die Kinderzahl zu berücksichtigen. Die Beitragsleistungen für 
kieferorthopädi- sche und konservierende Behandlungen sind gemäss 
Verteilschlüssel im Anhang festgelegt. Dieser wird durch den Gemeinderat 
beschlossen.  

 
Kosten, die durch unentschuldigte Absenzen entstehen, werden nicht subventioniert 
und gehen zu Lasten der Eltern.  
 
In Ausnahmefällen entscheidet der Gemeinderat anhand eines Antrages des Leiters 
bzw. der Leiterin der Kinder- und Jugendzahnpflege. 
 

 

C. Schlussbestimmungen 

 

§ 7 Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Mit der Inkraftsetzung des neuen Reglementes werden alle dazu im Widerspruch 
stehenden Reglemente und Beschlüsse der Einwohnergemeinde Hemmiken 
aufgehoben. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

 
Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und 
Sanitätsdirektion in Kraft. 
 
 
Genehmigt von der Einwohnergemeindeversammlung Hemmiken am 08.06.2017 
unter Trakt. 3. 

 
 

 
NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
Der Präsident:            Der Schreiber: 

 
 
 
 

 Sig. Alfred Sutter               Sig. Beat Sägesser 
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Anhang zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege 

(Verteilschlüssel) 
 
 
Der Anhang zum Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege wird durch den 
Gemeinderat geändert und genehmigt.  
 
 
Verteilschlüssel der Beitragsleistungen für kieferorthopädische und konservierende 
Behandlungen. 
 
 
Steuerbares 
Einkommen in Franken 

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 
5 Kinder und 
mehr 

        0 – 10‘000 65% 70% 75% 80% 85% 

10‘001 – 20‘000 60% 65% 70% 75% 80% 

20‘001 – 25‘000 55% 60% 65% 70% 75% 

25‘001 – 30‘000 50% 55% 60% 65% 70% 

30‘001 – 35‘000 45% 50% 55% 60% 65% 

35‘001 – 40‘000 40% 45% 50% 55% 60% 

40‘001 – 45‘000 35% 40% 45% 50% 55% 

45‘001 – 50‘000 30% 35% 40% 45% 50% 

50‘001 – 55‘000 25% 30% 35% 40% 45% 

55‘001 – 60‘000 20% 25% 30% 35% 40% 

60‘001 – 65‘000 15% 20% 25% 30% 35% 

65‘001 – 70‘000 10% 15% 20% 25% 30% 

70‘001 – 75‘000 5% 10% 15% 20% 25% 

75‘001 – 80‘000 - 5% 10% 15% 20% 

80‘001 – 85‘000 - - 5% 10% 15% 

85‘001 – 90‘000 - - - 5% 10% 

 
 
 
 
Genehmigt von der Einwohnergemeindeversammlung Hemmiken am 08.06.2017 unter 
Trakt. 3. 
 

 
 
 
 
 
 

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Der Präsident:            Der Schreiber: 
 
 
 
 

     Sig. Alfred Sutter            Sig. Beat Sägesser 
 

 
 
 


